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Präambel 
 

 
Aufgrund der §§ 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, 288) in der zurzeit gül-
tigen Fassung, der §§ 9 und 16 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt (GKG-LSA) vom 26.02.1998 (GVBl. LSA 
S. 81) in der zurzeit gültigen Fassung sowie der §§ 2, 6 und 8 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.12.1996 (GVBL. LSA S. 405) in der zurzeit gültigen Fassung, hat die Verbands-
versammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ in ihrer 
Sitzung vom 26.03.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1  
Allgemeines  

(1) Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“, nachfolgend WAZV 
„Bode-Wipper“ genannt, betreibt die Wasserversorgung nach Maßgabe der Sat-
zung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die 
Versorgung der Grundstücke mit Wasser des Wasser- und Abwasserzweckver-
bandes  „Bode-Wipper“  in der derzeit gültigen Fassung als öffentliche Einrich-
tung.  

(2) Der WAZV „Bode-Wipper“ erhebt nach Maßgabe dieser Satzung  

a)  Beiträge für die öffentliche Wasserversorgung 

b)  Erstattungskosten für Hausanschlüsse 

c)  Kosten für Nebenleistungen. 

I. Beitrag 

§ 2  
Grundsatz  

(1) Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse, Gebühren oder 
auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung der öffentlichen Wasserver-
sorgungsanlage Beiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme gebotenen wirtschaftlichen Vorteile.  

(2) Der Beitrag deckt nicht die Kosten für den Hausanschluss. 

§ 3  
Gegenstand der Beitragspflicht  

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen werden können und für die  

1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder  
gewerblich genutzt werden dürfen, 
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2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen.  

(2) Wird ein Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsanlage tatsächlich an-
geschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Vorausset-
zungen nach Abs. 1 nicht erfüllt sind.  

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürger-
lich-rechtlichen Sinne. Ist ein vermessenes und im Grundbuch eingetragenes 
bürgerlich-rechtliches Grundstück nicht vorhanden, so gilt die von dem Beitrags-
pflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grundstück. Der Beitrags-
pflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, insbe-
sondere durch amtliche Dokumente, nachzuweisen.  

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
Der Beitrag wird für die zentrale öffentliche Wasserversorgungseinrichtung nach ei-
nem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet.   
 

(1) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste Vollge-
schoss 100 % und für jedes weitere Vollgeschoss 60 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht.  Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse, deren Deckenober-
fläche im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragt und sie 
über mindestens 2/3 ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m 
haben. Zwischendecken oder Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von 
einem Geschoss abtrennen, bleiben bei der Anwendung des Satzes 1 unberück-
sichtigt. Ist im Einzelfall eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bau-
werks nicht feststellbar, werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grund-
stücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten 
Grundstücken je angefangene 2,30 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss 
gerechnet. 
 

(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,   

1.   die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Ge-
samtfläche des Grundstücks, wenn für dieses eine bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist; 
 
2.   die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und  

a)  mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ort-
steiles liegen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Ge-
samtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar 
ist; 

  
b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen – sofern sie nicht unter Nr. 6 

oder Nr. 7 fallen – die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn 
für diese darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 
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3.   die insgesamt im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
liegen sowie bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Sat-
zung hinaus in den unbeplanten Innenbereich hineinreichen die Gesamtflä-
che des Grundstücks. Grundstücke die teilweise im Geltungsbereich einer
 Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und mit der Restfläche im Au-
ßenbereich liegen - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Flä-
che im Satzungsbereich; 

 
4.  für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 

besteht und die nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,  
 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ort-
steiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

 
  b)  wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und 

teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand 
von 35 m dazu verläuft;   

 
5.   die über die sich nach Nr. 2 lit. b) oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen 

hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jewei-
ligen Straßengrenze und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Ab-
stand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nut-
zung entspricht;  

 
6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die 

Nutzung als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder 
mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, 
Schwimmbäder, Camping- und Festplätze nicht aber Flächen für die Land-
wirtschaft, Sportplätze und Friedhöfe) oder die innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, 
75 % der Grundstücksfläche; 

 
7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die 

Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so 
genutzt werden, sowie bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan  
oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Fläche für die 
Landwirtschaft festgesetzt ist, die Grundfläche der an die Wasserversor-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die 
so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet,  dass 
ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Bau-
lichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze 
durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 
Grundstück erfolgt; 
 

 
8. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die 

Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
GRZ 0,2.  
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Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, 
dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der 
Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücks-
grenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt; 

 
9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine rechtsver-

bindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Ver-
waltungsakt) eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen 
ist (z.B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher pp.), die Fläche des Grund-
stücks, auf die sich die rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung, 
Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flächen 
unberücksichtigt bleiben, die trinkwasserseitig nicht nutzbar sind. 

 
(3)     Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt bei Grundstücken  

 
 1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen 

(Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2) 
 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse; 

 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sonder-
gebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen ande-
ren Baugebieten die durch 2,3 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe.  
Ergibt das Ergebnis eine Bruchzahl, wird diese bis 0,5 auf die vorausge-
hende volle Zahl abgerundet und bei einer solchen über 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 

 
c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 

Höhe der baulichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festge-
setzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. Ergibt 
das Ergebnis eine Bruchzahl, wird diese bis 0,5 auf die vorausgehende 
volle Zahl abgerundet und bei einer solchen über 0,5 auf die nächstfol-
gende volle Zahl aufgerundet. 

 
d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die 

Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 
 

e) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch 
die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, 
wenn 

 
   aa) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die 

 Landwirtschaft festgesetzt ist, die höchste Zahl der Vollgeschosse 
der angeschlossenen Baulichkeiten, 

 
  bb) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhaus-

gebiet festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 
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   cc) sie in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung  
    überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene  
    (§ 34 BauGB ) Berechnungswert nach lit. a) – c); 
 
 2. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur un-

tergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, Schwimm-
bäder, Camping-, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) oder  

  die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden, 
die Zahl von einem Vollgeschoss;  

 
 3. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) und e) 

sowie nach Nr. 2 oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumas-
senzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die tatsächlich vor-
handene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhan-
denen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. 
c);  

 
 4.  für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb 

des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (Abs. 2 Nr. 4), wenn sie 
 

  a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse, 

  b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse; 

 5.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der 
Vollgeschosse der angeschlossenen Baulichkeit; 

 
 6.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und aufgrund einer rechtsver-

bindlichen Fachplanung (vgl. Abs. 2 Nr. 9) trinkwasserseitig nutzbar sind,  
 
  a) die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen Vollge-

schosse, 

  b) die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn die 
Fachplanung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 
enthält; 

       jeweils bezogen auf die Fläche nach Abs. 2 Nr. 9. 
 

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4  
BauGB oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der 
Vollgeschosse die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie beste-
hen für 
 

 
 a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das 

zulässige Nutzungsmaß getroffen sind; 
 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine  
Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 
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8.  Kirchengebäude werden als eingeschossige Gebäude behandelt. 
 

§ 5  
Beitragssatz  

Der Beitrag für die Herstellung der zentralen öffentlichen Wasserversorgungsanlage 
beträgt je m², der nach § 4 ermittelten Grundstücksfläche:  

0,79 € (Netto) 0,85 € (Brutto). 

 
§ 6 

Beitragspflichtige 
 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist 
das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist anstelle des Ei-
gentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig. 
 

(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes 
eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte i. 
S. von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes. 

 
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Tei-

leigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  

 
(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines 

Erbbaurechts oder bei Wohn- oder Teileigentum auf diesem.   
 

§ 7 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die betriebsfertige Einrich-

tung angeschlossen werden kann, frühestens jedoch mit dem Inkrafttreten der 
Satzung. 
 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen An-
schluss.  

 
§ 8 

Vorausleistung 
 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt 
werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vo-
rausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der 
Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.  
 

§ 9 
Veranlagung, Fälligkeit 
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Der Beitrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach der Bekannt-
gabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung.  

§ 10 
Ablösung 

 
In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 
durch Vertrag vereinbart werden. Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßga-
be des in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 5 festgelegten Beitrags-
satzes zu ermitteln. Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht 
endgültig abgegolten.   
 

§ 11 
Billigkeitsregelungen 

 
(1) Übergroße Grundstücke, die nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohn-

zwecken dienen, werden nur begrenzt herangezogen. Ausgehend von einer 
Durchschnittsgröße der nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend zu Wohn-
zwecken dienenden Grundstücke im Versorgungsgebiet des WAZV „Bode-
Wipper“ mit 903 m² gelten derartige Wohngrundstücke als übergroß i.S.v. § 6c 
Abs. 2 S. 1 KAG-LSA, bei denen die nach § 4 Abs. 2 dieser Satzung ermittelte 
Vorteilsfläche von 1.174 m² (Begrenzungsfläche = 30% über der Durchschnitts-
größe im Versorgungsgebiet des Verbandes) überschritten wird. Übergroße 
Grundstücke werden in der Größe der Begrenzungsfläche von 1.174 m² in vollem 
Umfang und hinsichtlich der die Begrenzungsfläche von 1.174 m² übersteigenden 
Vorteilsfläche zu 25 v.H. herangezogen. 

 
(2) Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die auf der durch § 4  Abs. 2 Nr. 1 - 5 

bestimmten Grundstücksfläche oder auf einem unter § 4  Abs. 2 Nr. 6 und 9 fal-
lendes Grundstück errichtet sind, und die nach der Art ihrer Nutzung keinen Be-
darf nach Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage auslösen oder 
nicht angeschlossen werden dürfen und auch tatsächlich nicht angeschlossen 
sind, bleiben beitragsfrei (§ 6 c Abs. 3 KAG-LSA). Der Beitragsfreiheit solcher 
Gebäude oder selbständiger Gebäudeteile ist dergestalt Rechnung zu tragen, 
dass die beitragsfreien Gebäude oder selbständigen Gebäudeteile bei der Fest-
stellung der Zahl der Vollgeschosse nach § 4 Abs. 3 unberücksichtigt bleiben. 

 
(3) Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestun-

det werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie 
ganz oder zum Teil erlassen werden. Zinsen sind nach der Abgabenordnung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 613, 1977, S. 269) in der jeweils gültigen Fassung zu ent-
richten. 

 
 

II. Kostenerstattung für Hausanschlüsse  
§ 12  

Grundsatz  

(1) Der WAZV „Bode-Wipper“ oder das von ihm beauftragte Unternehmen stellt den 
Hausanschluss von der Hauptleitung bis einschließlich Wasserzähleranlage her.  
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(2) Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Abtrennung 
und Beseitigung sowie die Unterhaltung eines Hausanschlusses sind dem WAZV 
„Bode-Wipper“ vom Anschlussnehmer zu erstatten.  

§ 13  
Hausanschlusskosten  

(1) Die Herstellung und Erneuerung eines Anschlusses ist dem WAZV „Bode-Wipper“ 
nach folgenden Einheitssätzen zu erstatten: 

  Netto 
Brutto 

(inkl. 7 % 
MwSt.) 

a) 
für den Anschluss an die Hauptleitung je An-
schluss 

812,19 € 869,04 € 

b) 
je laufenden Meter Hausanschluss im Straßenbe-
reich 

106,34 € 113,78 € 

c) 
je laufenden Meter Hausanschluss auf dem 
Grundstück 

84,84 € 90,78 € 

d) 

je laufenden Meter Hausanschluss auf dem 
Grundstück bei Eigenleistung des Anschlussneh-
mers zur Herstellung und Verfüllung des Rohrgra-
bens (Erdarbeiten)   

70,55 € 75,51 € 

e) je laufenden Meter Rohrverlegung im Gebäude 38,84 € 41,55 € 

f) Liefern und Montieren des Mantelrohres je Stück 73,36 € 78,49 € 

g) 
für die Lieferung und Montage der Zählereinrich-
tung je Stück 

143,05 € 153,06 € 

 
Der Hausanschluss bemisst sich von der Messeinrichtung bis zum Anschluss an 
die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung als in der Öffentlichkeitsmitte verlaufend 
angenommen wird. 

(2)  Hausanschlüsse mit einer Nennweite größer DN 50 sind nach tatsächlichem 
Aufwand dem WAZV „Bode-Wipper“ zu erstatten.  

(3) Die Arbeiten werden vom WAZV „Bode-Wipper“ oder einem von ihm beauftragten 
Unternehmen durchgeführt. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Vorausset-
zungen, wie Mauerdurchbrüche usw., zu schaffen.  

(4)  Die Veränderung, Abtrennung, Beseitigung und Unterhaltung der Hausanschlüs-
se ist nach tatsächlichem Aufwand dem WAZV „Bode-Wipper“ zu erstatten.  

(5) Die Herstellung von anderen zeitweiligen Anschlüssen ist dem WAZV „Bode-
Wipper“ nach tatsächlichem Aufwand zu erstatten. 

 
§ 14  

Entstehen der Kostenerstattungspflicht   
 
Der Erstattungsanspruch für die Herstellung und Erneuerung sowie Veränderung, 
Abtrennung, Beseitigung und Unterhaltung des Hausanschlusses entsteht mit der 
Beendigung der Maßnahme.  
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§ 15 

Vorausleistungen 
 

Der Verband kann angemessene Vorausleistungen erheben. § 8 gilt entsprechend.  
 

§ 16 
Veranlagung/ Fälligkeit 

 
Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach Be-
kanntgabe des Bescheides fällig.  
 

§ 17  
Erstattungspflichtige  

 
Hinsichtlich des Erstattungspflichtigen gilt § 6 entsprechend. 
 

§ 18 
Billigkeitsregelungen 

 
§ 11 Abs. 3 dieser Satzung gilt entsprechend. 

III. Gemeinsame Vorschriften  

§ 19 
Erstattung der Kosten für Nebenleistungen 

Der WAZV „Bode-Wipper“ kann entsprechend seiner Möglichkeiten Nebenleistungen 
durchführen. Die Kosten sind nach tatsächlichem Aufwand dem WAZV „Bode-
Wipper“ zu erstatten. 

§ 20 
Umsatzsteuer 

Die in dieser Satzung aufgeführten Kostenerstattungen und Beiträge sind als Netto- 
und Bruttobeträge aufgeführt.  

§ 21  
Auskunftspflicht  

Der Anschlussnehmer hat den sich durch Dienstausweis ausweisenden Mitarbeitern 
oder Beauftragten des WAZV „Bode-Wipper“ Auskunft zu erteilen, soweit dies für die 
Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und 
Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere zur Ermittlung von Bemessungsgrund-
lagen (Kostenerstattungen, Beiträge usw.) erforderlich ist. 

§ 22  
Anzeigepflicht  

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem WAZV „Bode-
Wipper“ sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats 
schriftlich anzuzeigen.  
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(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Kostener-
stattungen oder der Beiträge beeinträchtigen, so hat der Grundstückseigentümer 
dies unverzüglich dem WAZV „Bode-Wipper“ schriftlich anzuzeigen. Dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert o-
der beseitigt werden.  

§ 23  
Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 KAG LSA handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen  

a) § 21 den sich durch Dienstausweis ausweisenden Mitarbeitern oder Beauftrag-
ten des WAZV „Bode-Wipper“ erforderliche Auskünfte nicht erteilt; 

b) § 22 Abs. 1 jeden Wechsel der Rechtsverhältnisse des Grundstückes dem 
WAZV „Bode-Wipper“ nicht innerhalb eines Monats anzeigt; 

c) § 22 Abs. 2 Anlagen auf dem Grundstück nicht unverzüglich dem WAZV „Bode-
Wipper“ anzeigt, die die Berechnung der Abgabe beeinträchtigen; 

 (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 EUR geahndet 
werden. 

§ 24  
Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Wasserversorgung im Wasser- und 
Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ vom 19.10.2004 in der Fassung der 10. Än-
derungssatzung vom 10.12.2014 außer Kraft. 

Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die 
Wasserversorgung im Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ tritt am 
Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. (26.09.2019) 

Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die 
Wasserversorgung im Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ tritt am 
Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. (06.10.2021) 

 

Staßfurt, den 29.03.2019 

                       

 

Andreas Beyer  
Verbandsgeschäftsführer 


